
 

 
 

 
 
 
 
 

N E W S L E T T E R 

Immobilien- und Mietrecht Oktober 2022 

 

____________________________________ 

 

Thema dieser Ausgabe 

   

 Gewerbesteuerpflicht eines Grundstückshändlers frühestens ab Erwerb der ersten Immobilie 

(BFH, Urt. v. 1.9.2022 – Az. IV R 13/20) 

 

   

____________________________________ 

 

Über das Merkmal des Beginns der sachlichen Gewer-

besteuerpflicht ist selbständig im Verlustfeststellungs-

verfahren gemäß § 10a GewStG zu entscheiden. 

Die sachliche Gewerbesteuerpflicht eines gewerblichen 

Grundstückshändlers beginnt frühestens mit dem Ab-

schluss eines (wirksamen) Kaufvertrags über eine erste 

Immobilie, denn erst hierdurch wird er in die Lage ver-

setzt, seine Leistung am Markt anzubieten. 

Hintergrund 

Der Gewerbesteuer unterliegt der sogenannte Gewer-

beertrag des Gewerbebetriebs, der in dem Erhebungs-

zeitraum bezogen worden ist. Gewerbeertrag ist der 

nach den Vorschriften des Einkommensteuergesetzes 

oder des Körperschaftsteuergesetzes zu ermittelnde 

Gewinn aus dem Gewerbebetrieb, vermehrt und ver-

mindert um bestimmte gewerbesteuerliche Hinzurech-

nungen und Kürzungen nach den § 8 und 9 GewStG. 

Ist in einem früheren Erhebungszeitraum ein Verlust 

des Gewerbebetriebs entstanden, kann dieser als ge-

werbesteuerlicher Verlustvortrag steuermindernd vom 

Gewerbeertrag abgezogen werden (§ 10a GewStG).  

Für die Gewerbesteuer ist jedoch nicht jeder entstan-

dene Verlust maßgebend. Da der Gewerbesteuer nur 

der sogenannte stehende Gewerbebetrieb unterfällt 

(§ 2 Abs. 1 GewStG), ist ein laufender Betrieb erforder-

lich. Anders als bei der Einkommensteuer und der Kör-

perschaftsteuer sind daher Vorbereitungshandlungen 

vor Betriebseröffnung gewerbesteuerlich irrelevant. Der 

im Vergleich zur Einkommensteuer und der Körper-

schaftsteuer spätere Beginn der Gewerbesteuerpflicht 

kann nachteilige Folgen bei Betriebsausgaben haben, 

die in der Vorbereitungsphase anfallen. Diese können 

nicht gewerbesteuermindernd Berücksichtigung finden. 

Der Bundesfinanzhof hatte nun mit Urteil vom 1.9.2022 

(Az. IV R 13/20) zu entscheiden, ab wann der 

Gewerbebetrieb eines gewerblichen 

Grundstückshändler besteht. 

Maßgeblicher Gesetzestext 

Die für die Entscheidung des BFH maßgeblichen 

gesetzlichen Regelung sind § 2 Abs. 1 GewStG und 

§ 10a GewStG. Diese lauten wie folgt: 

§ 2 Abs. 1 GewStG 

„Der Gewerbesteuer unterliegt jeder stehende 

Gewerbebetrieb, soweit er im Inland betrieben wird. 

Unter Gewerbebetrieb ist ein gewerbliches 
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Unternehmen im Sinne des Einommensteuergesetzes 

zu verstehen. Im Inland betrieben wird ein 

Gewerbebetrieb, soweit für ihn im Inland oder auf 

einem in einem inländischen Schiffsregister 

eingetragenen Kauffahrteischiff eine Betriebsstätte 

unterhalten wird.“ 

§ 10a Satz 1 und Satz 2GewStG 

„Der maßgebende Gewerbeertrag wird bis zu einem 

Betrag in Höhe von 1 Million Euro um die Fehlbeträge 

gekürzt, die sich bei der Ermittlung des maßgebenden 

Gewerbeertrags für die vorangegangenen 

Erhebungszeiträume nach den Vorschriften der §§ 7 bis 

10 ergeben haben, soweit die Fehlbeträge nicht bei der 

Ermittlung des Gewerbeertrags für die 

vorangegangenen Erhebungszeiträume berücksichtigt 

worden sind. Der 1 Million Euro übersteigende 

maßgebende Gewerbeertrag ist bis zu 60 Prozent um 

nach Satz 1 nicht berücksichtigte Fehlbeträge der 

vorangegangenen Erhebungszeiträume zu kürzen.“ 

Urteil des Bundesgerichtshofs 

Sein Urteil vom 1.9.2022 fasst der Bundesfinanzhof in 

der Pressemitteilung Nr. 44/22 vom 20.10.2022 wie 

folgt zusammen: 

„Der Bundesfinanzhof (BFH) hat mit Urteil vom 

01.09.2022 - IV R 13/20 entschieden, dass die 

sachliche Gewerbesteuerpflicht eines 

Grundstückshändlers frühestens mit dem Abschluss 

eines Kaufvertrages über eine erste Immobilie beginnt. 

Erst durch den entsprechenden Kauf sei er in der Lage, 

seine Leistung am Markt anzubieten. 

Im Streitfall ist die Klägerin, eine Anfang 2011 

gegründete Gesellschaft, deren Wirtschaftsjahr am 

01.06. eines Jahres beginnt und am 31.05. des 

Folgejahres endet, als gewerbliche Grundstücks-

händlerin tätig. Im Wirtschaftsjahr 2011/2012 

(01.06.2011 bis 31.05.2012) hatte sie zwar den Erwerb 

eines ersten Grundstücks vorbereitet, zum Abschluss 

des entsprechenden Kaufvertrages kam es jedoch erst 

im Juni 2012 und damit im Wirtschaftsjahr 2012/2013. 

Das Finanzamt (FA) erkannte den von der Klägerin für 

das Wirtschaftsjahr 2011/2012 erklärten Verlust von 

rund einer Millionen Euro nicht an. Es war der 

Auffassung, die von der Klägerin im Wirtschaftsjahr 

2011/2012 unternommenen Akquisitionstätigkeiten 

könnten noch keine Gewerbesteuerpflicht begründen. 

Die Feststellung des erklärten Gewerbeverlustes sei 

daher ausgeschlossen. 

Der BFH hat die Auffassung des FA jetzt bestätigt. Er 

hob die Entscheidung des Finanzgerichts auf und wies 

die Klage ab. Ein gewerblicher Grundstückshändler 

nehme seine werbende Tätigkeit frühestens mit der 

Anschaffung der ersten Immobilie auf. Maßgeblich sei 

der Abschluss eines entsprechenden Kaufvertrages, 

denn erst hierdurch werde er in die Lage versetzt, seine 

Leistung am Markt anzubieten. 

Vorbereitungshandlungen, die dem Abschluss eines 

entsprechenden Kaufvertrages dienten, genügten 

demgegenüber nicht.“ 

Vorinstanz 

Vorinstanz war das Finanzgericht Sachsen-Anhalt, 

dessen Urteil vom 23.5.2019 (Az. 1 K 462/15) mit 

Revision angegriffen worden war. 

Fazit 

Das Gericht legt den Beginn der sachlichen 

Gewerbesteuerpflicht eines reinen 

Grundstückshändlers auf einen sehr späten Zeitpunkt 

fest, den Abschluss des Kaufvertrags über das erste 

Grundstück. Vorbereitungshandlungen vor Abschluss 

des Kaufvertrags können daher zu Ungunsten des 

Steuerpflichtigen gewerbesteuerlich nicht berücksichtigt 

werden. 

Bei vorausschauender Steuerplanung bei Unterneh-

mensgründung eines reinen Grundstückshändlers ist 

dieser Aspekt zu berücksichtigen.  

Zu prüfen ist jedoch immer, ob nicht weitere Tätigkeiten 

zum Unternehmensgegenstand gehören und aufgrund 

dieser weiteren Tätigkeiten die Gewerbesteuerpflicht 

vor Abschluss des ersten Kaufvertrags begonnen hat 

und damit die Anerkennung von gewerbesteuerlichen 

Verlusten möglich ist. 

 

22.10.2022 

Dr. Johannes Stehr 
Rechtsanwalt Steuerberater 
Fachanwalt für Steuerrecht 
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